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Antragstext: 

Gesetzesentwurf über die Einführung des Dörmanischen Verdienstkreuzes 
 
§ 1 Zweck und Ziel des Gesetzes 
Das Dörmanische Verdienstkreuz wird als höchste Auszeichnung des Staates Dörmany eingeführt. Es soll an 
Bürger*innen verliehen werden, die sich durch außergewöhnliches Engagement, Leistungen oder Taten zum 
Wohle des Staates Dörmany und seiner Gemeinschaft hervorgetan haben. 
 

§ 2 Verleihung des Dörmanischen Verdienstkreuzes 
(1) Das Dörmanische Verdienstkreuz wird an Bürger*innen verliehen, die in den Bereichen Arbeit, Wissenschaft, 
Kultur, Bildung, Soziales oder andere bedeutende gesellschaftliche Beiträge herausragende Leistungen erbracht 
haben. 
(2) Vorschläge zur Verleihung können durch staatliche Institutionen, Organisationen oder Bürgerinnen selbst 
eingereicht werden. 
(3) Entscheidungen über die Verleihung des Verdienstkreuzes trifft die Regierung Dörmanies. 
 

§ 3 Kriterien für die Verleihung 
(1) Die Verleihung des Dörmanischen Verdienstkreuzes erfolgt aufgrund folgender Kriterien: 
a) Herausragende Beiträge zur Entwicklung und Verbesserung der Gesellschaft. 
b) Besonderes Engagement in der Organisation Dörmanies. 
c) Außergewöhnliche Leistungen im sozialen, wirtschaftlichen oder politischen Bereich, die das Wohl des Staates 
Dörmany direkt fördern. 
d) Ein bedeutender Beitrag zur Gemeinschaft, der das tägliche Leben und den Zusammenhalt in Dörmany 
verbessert hat. 
(2) Besondere Verdienste in den Bereichen Gesundheit und Umwelt können ebenfalls berücksichtigt werden, 
wenn die Person in einer dieser Bereiche signifikante Verbesserungen erreicht hat. 
 

§ 4 Art und Weise der Verleihung 
(1) Das Dörmanische Verdienstkreuz wird bei einer Zeremonie verliehen, die vom Kanzler oder einem Ministers 
Dörmanies geleitet wird. 
(2) Die Verleihung kann auch in Form eines öffentlichen Ereignisses stattfinden. 
 
§ 5 Rücknahme des Dörmanischen Verdienstkreuzes 
(1) Das Dörmanische Verdienstkreuz kann zurückgenommen werden, wenn der oder die Ausgezeichnete durch 
kriminelles Verhalten oder ein Verhalten, das dem Ansehen und den Werten des Staates Dörmany schadet, in 
Erscheinung tritt. 
(2) Die Rücknahme des Verdienstkreuzes erfolgt auf Antrag des Staats und wird durch den Kanzler bestätigt. 
 
 

 

 

 

 

Ort, Datum 

 

Unterschrift 

Mobile User
Bad Saulgau, 14.12.2024


